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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zum Laden eines in ein Elektrokraftfahrzeug 1
eingebauten Akkumulators zum Speichern elektrischer En-
ergie für den Betrieb eines Elektroantriebsmotors des Elek-
trokraftfahrzeugs mit aus einem Energieversorgungsnetz zu
entnehmender elektrischer Energie. Für eine Ermöglichung
sowohl eines unkomplizierten Ladens als auch einer zu-
verlässigen Abrechnung der entnommenen Energiemenge
wird ein vorgenanntes Verfahren vorgeschlagen, wobei der
Akkumulator mit einer an das Energieversorgungsnetz an-
geschlossenen, als Niederspannungssteckdose ausgebilde-
ten Steckdose 2 verbunden wird, wobei eine Zähleridenti-
fikationskennung eines die aus dem Energieversorgungs-
netz über die Steckdose gelieferte elektrische Energie mes-
senden stationären Stromzählers an einen Zentralrechner
4 übermittelt wird, wobei der Fahrzeugstandort des Elektro-
kraftfahrzeugs an den Zentralrechner übermittelt wird, wo-
bei von dem Zentralrechner ein dem Stromzähler zugeord-
neter Zählerstandort mit dem übermittelten Fahrzeugstand-
ort des Elektrokraftfahrzeugs verglichen wird und wobei bei
Übereinstimmung des Zählerstandorts mit dem übermittel-
ten Fahrzeugstandort ein das Laden des Akkumulators initi-
ierendes Ladesignal von dem Zentralrechner an ein das La-
den des Akkumulators steuerndes Ladegerät 11 des Elek-
trokraftfahrzeugs gesendet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Laden eines in ein Elektrokraftfahrzeug einge-
bauten Akkumulators zum Speichern elektrischer En-
ergie für den Betrieb eines Elektroantriebsmotors des
Elektrokraftfahrzeugs mit aus einem Energieversor-
gungsnetz zu entnehmender elektrischer Energie.

[0002] Elektrokraftfahrzeuge besitzen Akkumulato-
ren, die die für das Fahren der Elektrokraftfahrzeuge,
das heißt den Betrieb der Elektroantriebsmotoren der
Elektrokraftfahrzeuge, erforderliche elektrische Ener-
gie speichern. Die Akkumulatoren werden über ein
Energieversorgungsnetz, gemeinhin als Stromnetz
bezeichnet, aufgeladen. Aus DE 10 2008 044 526 A1
sind ein Verfahren und ein System bekannt, welche
die Nutzung ortsfester Stromtankstellen, die jeweils
über eine erste Kommunikationsverbindung mit ei-
ner Speicher- und Verbrauchseinheit sowie über ei-
ne zweite Kommunikationsverbindung mit einem Ab-
rechnungsserver verbunden werden, vorsehen. Wei-
terhin ist aus DE 10 2008 044 527 A1 ein mobiler
Stromzähler zu einem ortsunabhängigen Strombe-
zug an einer ortsfesten Stromtankstelle bekannt, wo-
bei der mobile Stromzähler in eine mobile Speicher-
und Verbrauchseinheit integriert oder an dieser an-
bringbar ist.

[0003] Aus DE 10 2010 009 583 A1 ist ein Ver-
fahren zum ortsunabhängigen Strombezug und/oder
zur ortsunabhängigen Stromeinspeisung einer mobi-
len Speicher- und Verbrauchseinheit an einer orts-
festen Stromtankstelle eines Stationsbetreibers be-
kannt. Eine Vielzahl von Stromtankstellen wird über
Stromleitungen mindestens eines Stromverteilnetz-
betreibers mit Strom von einem Stationslieferanten
versorgt. Zwischen dem Stationsbetreiber und einem
Kundenlieferanten besteht ein Roaming-Abkommen.

[0004] Ein Verfahren zum elektrischen Aufladen ei-
ner Hochspannungsbatterie eines Fahrzeugs über ei-
ne Verbindung des Fahrzeugs mit einer entfernten
Aufladestelle, wobei eine Rechnung für einen ku-
mulativen Fluss von elektrischer Leistung zwischen
einem Eigentümer des Fahrzeugs und einem Ei-
gentümer der Aufladestelle beglichen wird, ist aus
DE 10 2010 018 451 A1 bekannt.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren
anzugeben, das auf einfache und kostengünstige
Weise sowohl ein unkompliziertes Laden des Akku-
mulators als auch eine zuverlässige Abrechnung der
aus dem Energieversorgungsnetz zum Laden ent-
nommenen Energiemenge ermöglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
mit einem Verfahren der eingangs genannten Art,
wobei der Akkumulator mit einer an das Energie-
versorgungsnetz angeschlossenen, als Niederspan-

nungssteckdose ausgebildeten Steckdose verbun-
den wird, wobei eine Zähleridentifikationskennung
eines die aus dem Energieversorgungsnetz über
die Steckdose gelieferte elektrische Energie mes-
senden stationären Stromzählers an einen Zentral-
rechner übermittelt wird, wobei der Fahrzeugstand-
ort des Elektrokraftfahrzeugs an den Zentralrech-
ner übermittelt wird, wobei von dem Zentralrechner
ein dem Stromzähler zugeordneter Zählerstandort
mit dem übermittelten Fahrzeugstandort des Elektro-
kraftfahrzeugs verglichen wird und wobei bei Über-
einstimmung des Zählerstandorts mit dem übermittel-
ten Fahrzeugstandort ein das Laden des Akkumula-
tors initiierendes Ladesignal von dem Zentralrechner
an ein das Laden des Akkumulators steuerndes La-
degerät des Elektrokraftfahrzeugs gesendet wird.

[0007] Die Bezeichnung Elektrokraftfahrzeug ist bei
der Erfindung nicht beschränkt auf ein Fahrzeug, wel-
ches ausschließlich einen Elektroantriebsmotor auf-
weist, sondern es kann sich bei dem Elektrokraftfahr-
zeug auch um ein Hybridelektrokraftfahrzeug han-
deln, welches sowohl einen Elektroantriebsmotor als
auch zumindest einen anderen Antriebsmotor, zum
Beispiel eine Brennkraftmaschine, besitzt.

[0008] Von besonderem Vorteil ist bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren, dass zum Laden des Ak-
kumulators keine aufwendige Ladeinfrastruktur er-
forderlich ist. Insbesondere muss ein Laden nicht
an speziellen Stromtankstellen erfolgen, welche be-
sondere Vorrichtungen zur Identifikation des Benut-
zers und/oder des Fahrzeugs sowie zur Ladesteue-
rung aufweisen. Vielmehr sieht das erfindungsgemä-
ße Verfahren eine Nutzung einer üblichen Nieder-
spannungssteckdose, wie sie in jedem Haushalt vor-
handen ist, vor. Eine solche Steckdose wird üblicher-
weise auch als Haushaltssteckdose bezeichnet. Zu-
sätzliche Einrichtungen an der Steckdose wie zum
Beispiel Sende-/Empfangseinrichtungen oder Lade-
steuereinrichtungen sind mit der Erfindung überflüs-
sig. Die Steckdose kann vorzugsweise eine Einpha-
senwechselstromsteckdose zur Stromversorgung mit
einer Spannung von 230 V oder eine Dreiphasen-
wechselstromsteckdose zur Stromversorgung mit ei-
ner Spannung von 400 V sein. Das Verbinden des
Akkumulators mit der Steckdose erfolgt zum Beispiel
mittels eines Elektroladekabels oder beispielsweise
über eine induktive Ladeeinrichtung.

[0009] Die elektrische Energie, die aus dem Energie-
versorgungsnetz über die Steckdose geliefert wird,
wird mittels eines Stromzählers gemessen. Grund-
sätzlich ist der Stromzähler einem bestimmten Ab-
nehmer und einem bestimmten Standort, beispiels-
weise durch Zuordnung zu einer Postadresse, zuge-
ordnet. Um Missbrauch vorzubeugen, sieht die Er-
findung vor, dass eine Zähleridentifikationskennung,
in einfacher Weise zum Beispiel eine Zählernummer,
des Stromzählers an einen Zentralrechner übermittelt
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wird. Das kann beispielsweise durch manuelle Ein-
gabe der Zähleridentifikationskennung durch einen
Fahrzeugnutzer des Elektrokraftfahrzeugs in ein Mo-
biltelefon und Übertragung der Kennung über eine
Mobilfunkverbindung eines Mobilfunknetzes an den
Zentralrechner erfolgen. Denkbar ist zum Beispiel
auch eine Eingabe der Zähleridentifikationskennung
in einen Computer, beispielsweise einen Personal-
computer (PC), und Übertragung der Kennung über
eine Datenverbindung, drahtgebunden oder drahtlos,
an den Zentralrechner. Mittels der Zähleridentifikati-
onskennung ist eine eindeutige Zuordnung von aus
dem Energieversorgungsnetz entnommener elektri-
scher Energie zu einem bestimmten Stromzähler und
somit einem bestimmten Haushalt oder zugeordne-
ten Kunden eines die elektrische Energie zur Ver-
fügung stellenden Energieversorgers ermöglicht, so
dass eine diesem zugeordnete Abrechnung der ent-
nommenen elektrischen Energie erfolgen kann.

[0010] Der Fahrzeugstandort wird mittels Fahrzeug-
positionsdaten angegeben. In einfacher Weise kann
es sich dabei um GPS(Global Positioning System)
-Daten handeln. Vorzugsweise werden die Fahr-
zeugpositionsdaten über eine Mobilfunkverbindung,
zum Beispiel eine GSM(Global System for Mobile
Communications)-Verbindung, an den Zentralrech-
ner übermittelt. Bevorzugt wird der Fahrzeugstandort
mit einem Toleranzbereich angegeben.

[0011] Der Zentralrechner, bei dem es sich vorzugs-
weise um einen sogenannten Back-End-Server han-
deln kann, könnte beispielsweise ein Rechner eines
elektrische Energie in dem Energieversorgungsnetz
zur Verfügung stellenden Energieversorgers sein.
Bevorzugt ist der Zentralrechner jedoch nicht iden-
tisch mit dem Rechner des Energieversorgers, aber
mit diesem Rechner zumindest zeitweise zur Daten-
übermittlung verbunden; so ist es möglich, das Laden
von Akkumulatoren von Elektrokraftfahrzeugen un-
abhängig vom Energieversorger über einen gemein-
samen Zentralrechner abzuwickeln. Im Grundsatz
mit jedem Energieversorger, der elektrische Ener-
gie in das Energieversorgungsnetz einspeist und mit
welchem gegebenenfalls ein Liefervertrag zwischen
beispielsweise Fahrzeugnutzer oder Steckdosenin-
haber sowie Energieversorger besteht, kann somit
ein erfindungsgemäßes Laden des Akkumulators er-
folgen.

[0012] Eine aufwendige Wartung und Instandhal-
tung von zum Beispiel Stromtankstellen oder spezi-
ell ausgerüsteten, zum Beispiel eine Identifikations-
einrichtung und gegebenenfalls eine Ladesteuervor-
richtung aufweisenden Steckdosen ist mit der Erfin-
dung nicht erforderlich. Die Wartungs- und Instand-
haltungskosten sind damit vorteilhaft günstig.

[0013] Ein Laden des Akkumulators erfolgt mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren erst dann, wenn das

Ladesignal an das Ladegerät gesendet worden ist.
Das Ladesignal initiiert das Laden des Akkumula-
tors, wobei sowohl ein unmittelbarer Beginn des La-
dens nach Erhalt des Ladesignals von dem Lade-
gerät denkbar ist als auch ein zeitversetztes Laden.
Eine Steuerung des Ladens des Akkumulators er-
folgt durch das Ladegerät auf der Basis des Ladesi-
gnals und gegebenenfalls weiterer, von dem Zentral-
rechner erhaltener Ladedaten. Die Ladedaten wer-
den durch den Zentralrechner und/oder den Rech-
ner des Energieversorgers zur Verfügung gestellt und
können beispielsweise dazu beitragen, eine Überlas-
tung des Energieversorgungsnetzes zu vermeiden,
wenn sie zum Beispiel Vorgaben für einen Ladezeit-
punkt und/oder eine Ladegeschwindigkeit für das La-
degerät umfassen.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung wird eine Fahrzeugidentifikationskennung
an den Zentralrechner übermittelt. Bevorzugt wird
die Fahrzeugidentifikationskennung vor dem Beginn
des Ladens des Akkumulators an den Zentralrechner
übermittelt; vorzugsweise kann die Fahrzeugidentifi-
kationskennung zusammen mit dem Fahrzeugstand-
ort an den Zentralrechner übermittelt werden. Somit
ist eine eindeutige Zuordnung von aus dem Energie-
versorgungsnetz entnommener elektrischer Energie
zu einem bestimmten Elektrokraftfahrzeug – und da-
mit zu dessen Fahrzeughalter oder gegebenenfalls
Fahrzeugnutzer – ermöglicht. Vorzugsweise wird die
Fahrzeugidentifikationskennung über eine Mobilfunk-
verbindung, zum Beispiel eine GSM-Verbindung, an
den Zentralrechner übermittelt. Mit der vorbeschrie-
benen Weiterbildung der Erfindung kann eine Ab-
rechnung der zum Laden des Akkumulators geliefer-
ten Energie nicht nur über die Steckdose und den
zugehörigen Stromzähler erfolgen, sondern die Ab-
rechnung kann zudem fahrzeugindividuell vorgenom-
men werden. Insbesondere kann damit auch eine Lie-
ferung und Abrechnung von gegebenenfalls zusam-
men mit einem Kauf oder einem Mieten des Elektro-
kraftfahrzeugs erworbenen Energiekontingenten er-
folgen.

[0015] Eine möglichst gleichmäßige Auslastung des
Energieversorgungsnetzes kann erreicht werden,
wenn gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung von dem Zentralrechner zusam-
men mit dem Ladesignal einen Ladezeitpunkt umfas-
sende Ladedaten an das Ladegerät gesendet wer-
den. Mit diesen Ladedaten erhält das Ladegerät so-
mit nicht nur durch das Ladesignal den Hinweis, dass
das Laden freigegeben ist und begonnen werden
kann, sondern durch den Ladezeitpunkt zusätzlich
auch einen Hinweis, wann das Laden erfolgen soll.

[0016] Einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung entsprechend ist vorgesehen, dass von
dem Zentralrechner oder von einem mit dem Zentral-
rechner verbundenen Rechner eines elektrische En-
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ergie in dem Energieversorgungsnetz zur Verfügung
stellenden Energieversorgers ein zumindest einen
Ladezeitraum und eine Ladeenergiemenge ange-
bender Ladeplan erstellt wird und dass den Ladeplan
umfassende Ladedaten von dem Zentralrechner an
das Ladegerät übermittelt werden. Auf diese Weise
kann eine Überlastung des Energieversorgungsnet-
zes beispielsweise auch dann vorausschauend ver-
mieden werden, wenn allgemein eine große Anzahl
eingeschalteter elektrischer Verbraucher vorhanden
oder zu erwarten ist und zudem ein Laden von Ak-
kumulatoren einer Vielzahl von Elektrokraftfahrzeu-
gen erfolgen soll. Der Ladeplan kann zum Beispiel
auch eine tageszeit- und/oder nutzervertragsabhän-
gige Zuteilung elektrischer Energie umfassen.

[0017] Das Ladegerät startet gemäß einer anderen
vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung in Abhän-
gigkeit von dem Ladesignal und den Ladedaten das
Laden des Akkumulators und steuert die aus dem
Energieversorgungsnetz zum Laden des Akkumula-
tors zu entnehmende Energiemenge. Dadurch kann
der eigentliche Ladevorgang unabhängig von dem
Zentralrechner oder dem Rechner des Energiever-
sorgers, gesteuert allein durch das Ladegerät des
Elektrokraftfahrzeugs, erfolgen, wobei aber dennoch
zum Beispiel das Energieversorgungsnetz betreffen-
de übergeordnete Informationen, die in den Ladeda-
ten beinhaltet sind, berücksichtigt werden.

[0018] Man könnte sich vorstellen, dass von einem
festen Wert, zum Beispiel einer Leistung von 2 kW,
für eine maximale Strombelastbarkeit der Steckdo-
se ausgegangen und dementsprechend das Laden
des Akkumulators von dem Ladegerät gesteuert wird.
Vorteilhaft ist es hingegen, wenn gemäß einer ande-
ren Weiterbildung der Erfindung vor dem Senden des
Ladesignals ein Wert für die maximale Strombelast-
barkeit der Steckdose an den Zentralrechner übermit-
telt wird, so dass diese Information über die maximale
Strombelastbarkeit für das Ladesignal, insbesondere
aber auch für eine noch präzisere Erstellung eines
Ladeplans, durch den Zentralrechner und/oder den
Rechner des Energieversorgers berücksichtigt wer-
den kann.

[0019] Ebenfalls vorteilhaft für eine Erstellung eines
möglichst genauen Ladeplans ist es, wenn gemäß
einer anderen Weiterbildung der Erfindung vor dem
Senden des Ladesignals ein Wert für den Ladezu-
stand des Akkumulators an den Zentralrechner über-
mittelt wird, so dass diese Information über den La-
dezustand des Akkumulators durch den Zentralrech-
ner und/oder den Rechner des Energieversorgers be-
rücksichtigt werden kann.

[0020] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung wird während des Ladens des Ak-
kumulators von dem Ladegerät regelmäßig ein Wert
für den jeweiligen Ladezustand des Akkumulators an

den Zentralrechner übermittelt. So kann beispielswei-
se bei einer starken Auslastung des Energieversor-
gungsnetzes das individuelle Laden des Akkumula-
tors des einzelnen Elektrokraftfahrzeugs kurzfristig
angepasst und gegebenenfalls zeitlich gestreckt wer-
den.

[0021] Wird einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung gemäß nach Abschluss des La-
dens des Akkumulators von dem Ladegerät ein Wert
für die zum aktuellen Laden des Akkumulators aus
dem Energieversorgungsnetz entnommene Energie-
menge an den Zentralrechner übermittelt, so kann
dieser Wert für die entnommene Energiemenge mit
dem nach dem Zählerstand des Stromzählers ermit-
telten Wert für die entnommene Energiemenge abge-
glichen und somit die Abrechnung der Energiemenge
noch zuverlässiger durchgeführt werden.

[0022] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
im Folgenden anhand der Zeichnung näher beschrie-
ben. Es zeigt die einzige Figur eine Darstellung eines
Verfahrens zum Laden eines in ein Elektrokraftfahr-
zeug eingebauten Akkumulators.

[0023] In schematisierter Darstellung ist in der einzi-
gen Figur ein Verfahren zum Laden eines in ein Elek-
trokraftfahrzeug 1 eingebauten Akkumulators zum
Speichern elektrischer Energie für den Betrieb ei-
nes Elektroantriebsmotors des Elektrokraftfahrzeugs
1 mit aus einem Energieversorgungsnetz zu entneh-
mender elektrischer Energie gezeigt. Dabei wird der
Akkumulator mit einer an das Energieversorgungs-
netz angeschlossenen, als Niederspannungssteck-
dose ausgebildeten Steckdose 2 verbunden (strich-
punktierte Linie X2).

[0024] Ein Pfeil A symbolisiert eine Übermittlung ei-
ner Zähleridentifikationskennung eines die aus dem
Energieversorgungsnetz über die Steckdose 2 ge-
lieferte elektrische Energie messenden stationären
Stromzählers an einen Zentralrechner 4. Gestrichel-
te Linien B1, B2 symbolisieren eine Übermittlung des
Fahrzeugstandorts des Elektrokraftfahrzeugs 1 an
den Zentralrechner 4 ausgehend von einer Antenne
5 des Elektrokraftfahrzeugs 1 und unter Zwischen-
schaltung einer Funkstation 6.

[0025] In einem Speicher 8 des Zentralrechners 4 ist
ein dem durch die Zähleridentifikationskennung be-
stimmten Stromzähler zugeordneter Zählerstandort
abgelegt. In einem Vergleicher 10 des Zentralrech-
ners 4 gehen, symbolisiert durch einen ersten Pfeil
C, der Fahrzeugstandort sowie, symbolisiert durch
einen zweiten Pfeil D, der Zählerstandort ein. Fahr-
zeugstandort und Zählerstandort werden miteinan-
der verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs wird an
ein Steuerelement 9 weitergeleitet (Pfeil I) und lau-
tet entweder Übereinstimmung ja (j) oder Überein-
stimmung nein (n). Da eine völlige Übereinstimmung
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von den Fahrzeugstandort angebenden Daten und
den Zählerstandort angebenden Daten schon des-
halb regelmäßig nicht zu erreichen ist, weil technisch
bedingt Stromzähler und Elektrokraftfahrzeug sich
grundsätzlich nicht an einem identischen Ort befin-
den können, ist um das Elektrokraftfahrzeug 1 ein To-
leranzbereich 13 vorgesehen, innerhalb welchem der
Stromzähler – hier symbolisiert durch die Steckdose
2 – angeordnet sein muss, damit von einer Überein-
stimmung von Fahrzeugstandort und Zählerstandort
ausgegangen wird.

[0026] Bei Übereinstimmung des gespeicherten
Zählerstandorts mit dem übermittelten Fahrzeug-
standort wird ein das Laden des Akkumulators initiie-
rendes Ladesignal von dem Zentralrechner 4 an ein
das Laden des Akkumulators steuerndes Ladegerät
11 des Elektrokraftfahrzeugs 1 unter Zwischenschal-
tung der Funkstation 6 gesendet, hier durch gestri-
chelte Linien E1, E2 symbolisiert.

[0027] Hierzu wird das Ergebnis des Vergleichs
von gespeichertem Zählerstandort und übermittel-
tem Fahrzeugstandort zunächst an einen mit dem
Zentralrechner 4 über eine Datenverbindung ver-
bundenen Rechner 12 eines elektrische Energie in
dem Energieversorgungsnetz zur Verfügung stellen-
den Energieversorgers weitergeleitet, wie durch ei-
nen Pfeil F symbolisiert. Zum Beispiel unter Berück-
sichtigung einer momentanen Auslastung des Ener-
gieversorgungsnetzes erhält, hier symbolisiert durch
einen Pfeil G, der Zentralrechner 4 von dem Rech-
ner 12 des Energieversorgers Angaben zur Generie-
rung des Ladesignals. Beispielsweise können diese
Angaben einen Hinweis enthalten, dass das Laden
des Akkumulators in einer bestimmten Anzahl von
Stunden zu erfolgen hat; das von dem Zentralrech-
ner 4 generierte Ladesignal erhält in einem solchen
Fall ergänzend einen Ladezeitpunkt umfassende La-
dedaten, also eine Zeitkomponente, die das Ladege-
rät 11 anweist, das Laden in der entsprechenden An-
zahl von Stunden zu starten.

[0028] In dem vorangehend beschriebenen Fall liegt
eine Übereinstimmung von Zählerstandort und Fahr-
zeugstandort vor. Wird jedoch, in der Figur symboli-
siert durch einen alternativen Pfeil H, eine Zähleriden-
tifikationskennung eines die aus dem Energieversor-
gungsnetz über eine andere Steckdose 14 gelieferte
elektrische Energie messenden weiteren stationären
Stromzählers an den Zentralrechner 4 übermittelt,
so stimmt der Zählerstandort, der diesem Stromzäh-
ler zugeordnet ist, nicht mit dem übermittelten Fahr-
zeugstandort überein, und es wird kein Ladesignal
von dem Zentralrechner 4 an das Ladegerät 11 des
Elektrofahrzeugs 1 gesendet. Aus den unterschied-
lichen Standorten von Stromzähler und Elektrokraft-
fahrzeug 1 kann in einem solchen Fall geschlossen
werden, dass das Elektrokraftfahrzeug 1 nicht tat-
sächlich an der angegebenen Steckdose 14 aufgela-

den werden soll; Ursache dafür könnte zum Beispiel
eine – technisch bedingt oder versehentlich – fehler-
hafte Angabe der Zähleridentifikationskennung oder
ein Missbrauchsversuch sein.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Laden eines in ein Elektrokraft-
fahrzeug (1) eingebauten Akkumulators zum Spei-
chern elektrischer Energie für den Betrieb eines Elek-
troantriebsmotors des Elektrokraftfahrzeugs (1) mit
aus einem Energieversorgungsnetz zu entnehmen-
der elektrischer Energie,
wobei der Akkumulator mit einer an das Energie-
versorgungsnetz angeschlossenen, als Niederspan-
nungssteckdose ausgebildeten Steckdose (2) ver-
bunden wird,
wobei eine Zähleridentifikationskennung eines die
aus dem Energieversorgungsnetz über die Steckdo-
se (2) gelieferte elektrische Energie messenden sta-
tionären Stromzählers an einen Zentralrechner (4)
übermittelt wird,
wobei der Fahrzeugstandort des Elektrokraftfahr-
zeugs (1) an den Zentralrechner (4) übermittelt wird,
wobei von dem Zentralrechner (4) ein dem Stromzäh-
ler zugeordneter Zählerstandort mit dem übermittel-
ten Fahrzeugstandort des Elektrokraftfahrzeugs (1)
verglichen wird und
wobei bei Übereinstimmung des Zählerstandorts mit
dem übermittelten Fahrzeugstandort ein das Laden
des Akkumulators initiierendes Ladesignal von dem
Zentralrechner (4) an ein das Laden des Akkumula-
tors steuerndes Ladegerät (11) des Elektrokraftfahr-
zeugs (1) gesendet wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Fahrzeugidentifikationskennung
an den Zentralrechner (4) übermittelt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass von dem Zentralrechner (4)
zusammen mit dem Ladesignal einen Ladezeitpunkt
umfassende Ladedaten an das Ladegerät (11) ge-
sendet werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass von dem
Zentralrechner (4) oder von einem mit dem Zentral-
rechner (4) verbundenen Rechner (12) eines elek-
trische Energie in dem Energieversorgungsnetz zur
Verfügung stellenden Energieversorgers ein zumin-
dest einen Ladezeitraum und eine Ladeenergiemen-
ge angebender Ladeplan erstellt wird und dass den
Ladeplan umfassende Ladedaten von dem Zentral-
rechner (4) an das Ladegerät (11) übermittelt werden.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ladege-
rät (11) in Abhängigkeit von dem Ladesignal und den
Ladedaten das Laden des Akkumulators startet und
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die aus dem Energieversorgungsnetz zum Laden des
Akkumulators zu entnehmende Energiemenge steu-
ert.

6.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem
Senden des Ladesignals ein Wert für die maximale
Strombelastbarkeit der Steckdose (2) an den Zentral-
rechner (4) übermittelt wird.

7.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem
Senden des Ladesignals ein Wert für den Ladezu-
stand des Akkumulators an den Zentralrechner (4)
übermittelt wird.

8.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass während
des Ladens des Akkumulators von dem Ladegerät
(11) regelmäßig ein Wert für den jeweiligen Ladezu-
stand des Akkumulators an den Zentralrechner (4)
übermittelt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach Ab-
schluss des Ladens des Akkumulators von dem La-
degerät (11) ein Wert für die zum aktuellen Laden des
Akkumulators aus dem Energieversorgungsnetz ent-
nommene Energiemenge an den Zentralrechner (4)
übermittelt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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